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Sitzungsvorlage 

öffentlich 

 
 

 

 Vorlage-Nr.: VO/0099/2020 

 Fachbereich: Beigeordneter 

 Erstellt von: Günter Klaes 

 Datum: 24.11.2020 

   

 

 

Betreff: 

Jahresabschluss der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2019 

 

Beratungsfolge: 

15.12.2020 Rat der Stadt Olfen Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Olfen stellt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den geprüften und mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das 

Haushaltsjahr 2019 fest. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.737.189,69 € wird in voller 

Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dem Bürgermeister wird bezüglich des 

Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 1 GO NRW uneingeschränkt Entlastung erteilt.      

 

Sachverhalt: 

Der Jahresabschluss der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit Vorlage 

0025/2020 dem Rat vorgelegt. In der Sitzung am 03.11.2020 hat dieser den aufgestellten 

Jahresabschluss an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet.  

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 sah in der Ergebnisplanung ein positives 

Jahresergebnis in Höhe von 1.121.630,00 € vor. In der Ergebnisrechnung schließt das 

Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 1.737.189,69 € ab. Somit ist 

festzuhalten, dass das Ergebnis um 615.559,69 € besser als geplant ausfällt.  

 

Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses 

folgt unmittelbar aus § 59 Absatz 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen.  

 

In seiner Sitzung am 19.11.2020 hat der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Olfen den 

Abschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Eine 

Kopie des Bestätigungsvermerks ist als Anlage beigefügt.   

 

Anlage(n) 

 



Bestätigungsvermerk 

 

Mitgezeichnet von: 

 


	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	SMC_BM_KW

